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     MTBl. vom 04.07.2018, StJ 2017/18, 36. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

147. Widerruf der Bestellung zur 2. Stellvertreterin des Leiters der Klinischen Abteilung für  
Gynäkologie 
 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass gemäß § 28 (1) UG idgF, die im 
14. Stück des Mitteilungsblattes der Medizinischen Universität Graz vom 15.03.2017, RN 58, an  
 

Frau Assoz. Prof.in PD Dr.in Vesna BJELIC-RADISIC 
 

übertragene Funktion als 2. Stellvertreterin des Leiters der Klinischen Abteilung für Gynäkologie an der 
Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit Wirkung ab 31.07.2018 widerrufen wird. 
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 

 
 

148. Leitungen: Bestellung zur 2. Stellvertreterin des Leiters einer Klinischen Abteilung im  
wissenschaftlichen klinischen Bereich 
 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den  
Bestimmungen der §§ 20 (5), 32 UG idgF sowie des § 4 des Organisationsplanes der Medizinischen  
Universität Graz idgF  

 
 Frau Assoz. Prof.in PD. Dr.in Gerda TRUTNOVSKY 

zur 2. Stellvertreterin des Leiters der Klinischen Abteilung für Gynäkologie, 
mit Wirkung ab 01.08.2018 befristet bis zum 28.02.2021, 
an der Universitätsklinik für Frauenheilkunden und Geburtshilfe, 
vorbehaltlich struktureller Änderungen, 
 

bestellt hat. 
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 

 
 

149. Leitungen: Bestellung zum Leiter und Stellvertreter des Leiters für den Diagnostischen Bereich 
des Diagnostik- und Forschungsinstituts für Pathologie 
 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass das Rektorat der Medizinischen  
Universität Graz in seiner Sitzung am 30.05.2018  

 
 Herrn Ao. Univ.-Prof. Dr. Peter REGITNIG 

zum Leiter des Diagnostischen Bereichs des Diagnostik- und  
Forschungsinstituts für Pathologie, 
mit Wirkung ab 15.06.2018 befristet bis zum 31.12.2020, 
vorbehaltlich struktureller Änderungen, 
 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Gregor GORKIEWICZ 
zum Stellvertreter des Leiters des Diagnostischen Bereichs des Diagnostik- und  
Forschungsinstituts für Pathologie, 
mit Wirkung ab 15.06.2018 befristet bis zum 29.02.2020, 
vorbehaltlich struktureller Änderungen, 
 

bestellt hat. 
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 
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     MTBl. vom 04.07.2018, StJ 2017/18, 36. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

150. Richtlinie des Rektorates: Verhaltenskodex / Code of Conduct für Studierende der  
Medizinischen Universität Graz 
 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SAMONIGG, gibt bekannt, dass das Rektorat in seiner Sitzung am 
19.06.2018 gemäß § 22 iVm § 20 Abs. 6 Z 5 UG idgF folgende Richtlinie beschlossen hat: 
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Vorwort  

 

Liebe Studierende! 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

 

Die Medizinische Universität Graz ist sich als öffentliche Universität der gesellschaftspolitischen 
Verantwortung im besonderen Maße bewusst und steht für forschungsgeleitete Lehre, exzellente 
Forschung und Beteiligung an der spitzenmedizinischen PatientInnenversorgung.  

In unserem Handeln leiten uns Offenheit, Gerechtigkeit, Chancengleichheit und 
wissenschaftliche Integrität. Ethisches und professionelles Verhalten liegt in der Verantwortung 
jeder und jedes Einzelnen von uns. 

Der gegenständliche Verhaltenskodex beschreibt die grundlegenden Prinzipien für das 
Verhalten innerhalb der Universität und gilt für alle Studierenden der Medizinischen Universität 
Graz. 

Unter Einbindung des Senats und der Österreichischen HochschülerInnenschaft der 
Medizinischen Universität Graz wurden die Inhalte diskutiert und schließlich einvernehmlich 
festgelegt. 

Wir vertrauen darauf, dass jede und jeder Einzelne in der entsprechenden Situation richtig und 
angemessen handelt. Die Nicht-Berücksichtigung des Verhaltenskodex schadet dem Ruf der 
Medizinischen Universität Graz und kann darüber hinaus rechtliche Konsequenzen für 
Studierende nach sich ziehen.  

Wir bitten Sie, sich mit den Inhalten des Verhaltenskodex vertraut zu machen und diese in Ihrem 
Lern- und Arbeitsalltag zu berücksichtigen. 

Das Rektorat lädt alle Studierenden ein, diesen Weg gemeinsam mit uns zu gehen und zu einer 
von Vertrauen, Toleranz und Fairness geprägten Lern- und Arbeitsatmosphäre beizutragen. 

 

Im Namen des Rektorats 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut Samonigg 

Rektor der Medizinischen Universität Graz 
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I. Allgemeine Bestimmungen 
 

1. Einleitung und Zielsetzung 

 

Der gegenständliche Verhaltenskodex beschreibt die grundlegenden Prinzipien für das 
Verhalten innerhalb der Universität und für den Umgang zwischen Studierenden und Lehrenden, 
Studierenden untereinander sowie gegenüber der Öffentlichkeit. Er dient als Orientierungshilfe 
und Schutz für jede und jeden Einzelnen.  
 
Alle Studierenden der Medizinischen Universität Graz (Med Uni Graz) sind angehalten, die für 
sie geltenden Rechtsvorschriften (Gesetze, Satzung, Richtlinien der Universität, etc.) 
einzuhalten.  
 
Der vorliegende Verhaltenskodex ist ein verbindliches Regelwerk und ersetzt keine 
universitätsrelevanten Rechtsvorschriften oder internen Vorgaben. Der Verhaltenskodex gilt als 
Ergänzung anderer Bestimmungen (insbesondere der Satzung der Med Uni Graz). 
 
Das Verhalten im Rahmen des Studiums im In- und Ausland, sowie bei Veranstaltungen im 
universitären Kontext hat direkte Auswirkungen auf den Ruf der Med Uni Graz. Das Verhalten 
der Studierenden soll daher in jeder Situation verantwortungsbewusst, respektvoll und 
wohlüberlegt sein. Dies gilt auch im Rahmen der Kommunikation innerhalb von sozialen 
Netzwerken. 
 
 

2. Geltungsbereich und Umsetzung 

 

Dieser Verhaltenskodex gilt für sämtliche Studierenden der Med Uni Graz.  
 
Die oberste Verantwortung für die Einhaltung des Verhaltenskodex liegt beim Rektorat der Med 
Uni Graz.  
Alle Studierenden sind verpflichtet, die Kenntnisnahme des Verhaltenskodex zu bestätigen.  
 

II. Leitsätze 
 

1. Integrität und Gleichbehandlung 

 

Die Studierenden der Med Uni Graz gehen sowohl miteinander, als auch mit den Lehrenden und 
den MitarbeiterInnen der Med Uni Graz, den Angehörigen und den PatientInnen des 
Universitätsklinikums sowie mit allen weiteren Personen auf die sie im Rahmen ihres Studiums 
treffen, korrekt, wertschätzend und respektvoll um und respektieren deren persönliche Integrität. 
 
Dieser respektvolle Umgang beinhaltet auch ein entsprechendes auf die Umgebung und den 
Anlass angepasstes äußeres Erscheinungsbild. 
 
An der Med Uni Graz werden weder unsachliche Bevorzugung noch Diskriminierung, Bedrohung, 
Beleidigung, Mobbing/Bossing oder Belästigung zum Beispiel aufgrund von Abstammung, 
Herkunft, Nationalität, Kultur, Religion, Weltanschauung, politischer oder gewerkschaftlicher 
Betätigung, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter oder geistiger bzw. körperlicher 
Konstitution, geduldet. 
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Insbesondere bei Weisungs- und Abhängigkeitsverhältnissen zwischen Lehrenden und 
Studierenden sowie im Umgang mit PatientInnen und allen MitarbeiterInnen, aber auch im 
Umgang zwischen Studierenden, ist eine angemessene persönliche Distanz zu wahren. 
 
 

2. Forschung und Lehre 

 

Zur Sicherstellung der wissenschaftlichen Integrität halten sich die Studierenden an die 
anerkannten Standards für gute wissenschaftliche Praxis und gute klinische Praxis. An der Med 
Uni Graz werden weder wissenschaftliches Fehlverhalten noch Betrug in der Wissenschaft 
toleriert.  
 
An der Med Uni Graz werden weder falsche Angaben zu Anwesenheiten bei 
Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter, noch das Erschleichen von 
Prüfungen, Titeln oder sonstigen Auszeichnungen geduldet. 
 

3. Datenschutz und Geheimhaltung 

 

Das Studium bringt mitunter den Umgang mit vertraulichen schutzwürdigen bzw. sensiblen Daten 
mit sich. Daher beachten die Studierenden der Med Uni Graz im Umgang mit Daten und 
Informationen während und nach Ende ihres Studiums an der Med Uni Graz die jeweils gültigen 
rechtlichen Regelungen.  
 
Die Med Uni Graz und ihre Studierenden halten sich an die jeweils geltenden 
Datensicherheitsstandards und Abläufe und verhindern, dass Unberechtigte die Daten und 
Informationen der Med Uni Graz und der jeweiligen Krankenanstalten einsehen, nutzen, 
verändern, entwenden oder zerstören können.  
 
Die Med Uni Graz und ihre Studierenden sind zum rechtskonformen Umgang mit allen Daten 
und Informationen (wie z.B. personenbezogene Daten, Forschungsdaten, Studierendendaten, 
klinische Daten, Finanzdaten, Humanproben etc.) verpflichtet und gehen bei der Erhebung, 
Speicherung, Verwendung, Übermittlung oder Löschung von Daten und Informationen mit der 
notwendigen Sorgfalt vor.  
 
Es ist den Studierenden untersagt, Unterlagen einschließlich elektronischer Daten ohne 
Einverständnis der Med Uni Graz aus der Sphäre der Universität zu entfernen.  
 
Die Studierenden haben Betriebsgeheimnisse, universitätseigenes Wissen (Knowhow), geistige 
Eigentumsrechte und urheberrechtlich geschützte Werke der Med Uni Graz sowie fremdes, 
geistiges Eigentum zu achten und dürfen diese nicht verletzen. 
 
Im Rahmen der Tätigkeit in Organen, Gremien und Kommissionen wird dem Datenschutz 
besondere Bedeutung beigemessen und die Verschwiegenheitspflicht gewahrt. 
  
Die Studierenden sind für ihre Anmeldedaten zu den IT-Systemen der Med Uni Graz persönlich 
verantwortlich und müssen Passwörter geheim halten und diese regelmäßig ändern.  
 
Die Verpflichtungen zur Geheimhaltung gelten auch für die Zeit nach Beendigung des Studiums 
bzw. der Funktion in einem Gremium.  
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4. Umgang mit Ressourcen 

 
Die Studierenden gehen mit den von der Med Uni Graz und Krankenanstalten sowie Lehrpraxen 
zur Verfügung gestellten Ressourcen sachgerecht, schonend, verantwortungsvoll und 
wirtschaftlich um. Die Studierenden schützen das Eigentum und die Vermögenswerte der Med 
Uni Graz und der Krankenanstalten sowie Lehrpraxen vor Verlust, Diebstahl, Beschädigung oder 
Missbrauch. 
 
Materielles (Geräte, Räumlichkeiten, Sachmittel etc.) und immaterielles (geistiges Eigentum/IPR, 
Lizenzen etc.) Eigentum der Med Uni Graz und der Krankenanstalten sowie Lehrpraxen ist 
grundsätzlich nicht für den Privatgebrauch der Studierenden oder für Tätigkeiten, die nicht dem 
Zweck und den Aufgaben der Einrichtungen dienen, zu verwenden. Ausnahmen hiervon sind nur 
möglich, wenn entsprechende Regelungen/Vereinbarungen dies vorsehen oder dies von den 
Einrichtungen gestattet wird.  
Es ist geboten, die IT-Systeme nicht für Aktivitäten einzusetzen, die schädlich, rechtswidrig oder 
unethisch sind, oder in irgendeiner anderen Form nicht im Einklang mit dem Verhaltenskodex 
stehen. 
 

5. Gesundheit und Sicherheit 

 
Die Med Uni Graz trägt die Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit ihrer Studierenden 
im Rahmen des Studiums und ergreift alle angemessenen und gesetzlich vorgeschriebenen 
Vorsichtsmaßnahmen um dies zu gewährleisten. 
 
Auch die Studierenden sind dafür verantwortlich, alle geltenden Vorschriften sowie die 
universitätsintern und in den entsprechenden Krankenanstalten sowie Lehrpraxen geltenden 
Richtlinien zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit einzuhalten. Alle Studierenden an der 
Med Uni Graz haben sich eigenverantwortlich an diese Richtlinien zu halten.  
Alle Lehrenden haben die Studierenden hinsichtlich der Wahrnehmung dieser 
Eigenverantwortung anzuleiten und zu unterstützen.  
 
Eine vermutete Gesundheits- oder Sicherheitsgefährdung ist der/dem zuständigen Lehrenden 
bzw. der Sicherheitsfachkraft oder der zuständigen Sicherheitsvertrauensperson umgehend zu 
melden. 
 
Der Konsum von Alkohol sowie Suchtmitteln im Sinne des Suchtmittelgesetzes in der jeweils 
geltenden Fassung – sofern letztere nicht ärztlich verordnet sind – ist im Rahmen des Studiums 
nicht erlaubt. Der moderate Konsum von Alkohol bei genehmigten Feiern ist erlaubt. 
 
Die Studierenden halten sich an die Rauchverbotsregelungen der Med Uni Graz. 
 

6. Anti-Korruption 

 

An der Med Uni Graz wird keine Form von Bestechung oder sonstigen Korruptionshandlungen 
toleriert. Von den Studierenden wird erwartet, dass diese bereits den Anschein von Fehlverhalten 
vermeiden.  
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7. Umgang mit öffentlicher Kommunikation und Social Media  

 

 
 
Studierenden beachten bei der Nutzung von Social Media, dass es zu keiner Offenlegung von 
vertraulichen Informationen und personenbezogenen Daten (inklusive Bildmaterial), die ihnen im 
Rahmen ihres Studiums zugänglich werden. Unbeschadet der Möglichkeit zur sachlichen Kritik, 
sind Äußerungen, die das Ansehen und die Integrität der Med Uni Graz und deren 
MitarbeiterInnen beschädigen, zu unterlassen. 
 
 

8. Kenntnis von Fehlverhalten 

 

Bei Kenntnis von Fehlverhalten werden Studierende ermutigt, diesbezüglich das Rektorat bzw. 
die/den Vizerektor/in für Studium und Lehre oder die Stabsstelle Compliance zu informieren, 
wobei alle eingehenden diesbezüglichen Informationen vertraulich behandelt werden.  
 
 

III. Schlussbestimmungen 
 

1. Inkrafttreten 

 

Dieser Verhaltenskodex gilt als Richtlinie des Rektorates und tritt am Tag der Veröffentlichung 
im Mitteilungsblatt in Kraft.  
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151. Personalnachrichten 
 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt folgende Personalnachrichten bekannt: 
 
Die Lehrbefugnis als Privatdozentin/Privatdozent (PD) wurde erteilt an: 
 

Priv.-Doz.in Dr.in Verena SCHWETZ, PhD, Klinische Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie, „Innere 

Medizin“, am 08.01.2018 

 

Priv.-Doz.in MMag.a Dr.in Petra EDER-NEGRIN, Univ.-Klinikum Würzburg, „Kardiovaskuläre Zellbiologie 

und Biophysik“, am 19.01.2018  

 

Ass.-Prof. Priv.-Doz. Mag. Dr. Andreas PROKESCH, Lehrstuhl für Zellbiologie, Histologie und Embryologie, 

„Zellbiologie, Histologie & Embryologie“, am 22.01.2018 

 

Priv.-Doz. Dr. Gernot KRIEGSHÄUSER, LKH Steyr, „Medizinische und Chemische Labordiagnostik“, am 

06.02.2018  

 

Priv.-Doz. Dr. Peter KONSTANTINIUK, Universitätsklinik für Chirurgie, Abteilung für Gefäßchirurgie, 

„Chirurgie“, am 01.03.2018 

 

Priv.-Doz.in Dr.in Ingeborg FRIEHS, Boston Children`s Hospital, „Chirurgie (unter besonderer  

Berücksichtigung der kongenitalen Herzchirurgie), am 22.03.2018 

 

Priv.-Doz. DI Dr. Thomas KRONEIS, Lehrstuhl für Zellbiologie, Histologie und Embryologie, „Zellbiologie, 

Histologie und Embryologie“, am 23.03.2018 

 

Priv.-Doz. Dr. Rainer HÜGEL, Klinikum Klagenfurt am Wörthersee, „Dermatologie und Venerologie“, am 

04.04.2018 

 

Priv.-Doz. Dr. Norbert KASTNER, Privatordination, Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie,  

„Orthopädie und orthopädische Chirurgie“, am 19.04.2018 

 

Priv.-Doz.in Dr.in Daniela SPERL, Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, „Kinder- und  

Jugendheilkunde“, am 23.04.2018 

 

Priv.-Doz. Dr. Philipp REIF, Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, „Frauenheilkunde und  

Geburtshilfe“, am 26.04.2018 

 

Priv.-Doz.in Dr.in Lumnije KQIKU-BIBLEKAJ, Klinische Abteilung für Zahnerhaltung, Parodontologie und  

Zahnersatzkunde, "Zahnmedizin, unter besonderer Berücksichtigung der Zahnerhaltungskunde", am 

02.05.2018 

 

Priv.-Doz. Dr. Matthias GRAUPP, St. Elisabeth Hospital Bochum, „Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde“, am 

11.06.2018 

 

Priv.-Doz.in Mag.a Dr.in Brigitte ZURL, Universitätsklinik für Strahlentherapie-Radioonkologie, „Medizinische 

Strahlenphysik /Strahlentherapie - Radioonkologie", am 14.06.2018 

 

Priv.-Doz.in Dr.in Patrizia KUMP, Universitätsklinik für Innere Medizin, „Innere Medizin“, am 20.06.2018 

 

Priv.-Doz.in Mag.a Dr.in Evelyn STELZL, D & F Institut für Hygiene, Mikrobiologie und Umweltmedizin,  

„Hygiene und Mikrobiologie“, am 22.06.2018 
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Als Universitätsprofessorin / Universitätsprofessor konnte gewonnen werden: 

 

Univ.-Prof. Dr. Martin BENESCH wurde am 16. Dezember 1964 in Graz geboren. Nach der Reifeprüfung 

1983 studierte er Humanmedizin an der Karl-Franzens-Universität Graz. Nach Abschluss seines Studiums 

1992 arbeitete er als Turnusarzt in Oberösterreich und in der Steiermark. Dem Ius practicandi folgte 1996 

die Ausbildung zum Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde mit Schwerpunkt Pädiatrische  

Hämato-/Onkologie am Universitätsklinikum Graz. Im Rahmen eines Max Kade-Stipendiums erhielt er von 

2001 bis 2003 ein Postdoctoral Research Fellowship an der Clinical Research Division am Fred Hutchinson 

Cancer Research Center in Seattle, USA. Nach der Habilitation im Jahr 2004 bis zu seiner Berufung war 

er als Oberarzt an der Klinischen Abteilung für Pädiatrische Hämato-/Onkologie, Univ.-Klinik für  

Kinder- und Jugendheilkunde der Med Uni Graz, tätig. Seit 2008 ist er zusätzlich Additivfacharzt für  

Pädiatrische Hämato-/Onkologie. Zu seinen wissenschaftlichen Schwerpunkten zählen u.a. die  

Optimierung der Behandlung und Nachbetreuung von Kindern und Jugendlichen mit Tumoren des  

Zentralen Nervensystems sowie mit seltenen und sehr seltenen Tumorerkrankungen. Zudem ist Martin 

Benesch Mitbegründer und ärztlicher Leiter des Mobilen Kinderteams am Standort LKH-Univ. Klinikum 

Graz, dem ersten universitätsbasierten Palliativbetreuungsteam in Österreich. Mit Wirkung vom  

01. Februar 2018 wurde Martin Benesch vom Rektor der Med Uni Graz zum Universitätsprofessor für das 

Fachgebiet „Pädiatrische Hämato-/Onkologie“ berufen. 

 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 

Rektor 

 
  

12



     MTBl. vom 04.07.2018, StJ 2017/18, 36. Stk 
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152. BioTechMed-Graz: Lenkungskomitee und Exekutivausschuss, Bestellung Direktorium sowie 
Vollmacht und Auftrag des Direktoriums 
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BioTechMed-Graz: Lenkungskomitee und Exekutivausschuss, Bestellung Direktorium sowie 

Vollmacht und Auftrag des Direktoriums 

 

Lenkungskomitee von BioTechMed-Graz 

Gemäß Rahmenvertrag BioTechMed-Graz und Geschäftsordnung des Lenkungskomitees werden  

 Universitätsrätin Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Ulrike Beisiegel  

 Universitätsrätin Univ.-Prof. Dr. Renée Schroeder 

 Universitätsrat Em. o. Univ.-Prof. DI Dr. Hans Sünkel 

 Rektor Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Dr.h.c. Harald Kainz 

 Rektorin Univ.-Prof. Dr.phil. Christa Neuper 

 Rektor Univ.-Prof. Dr.med.univ. Hellmut Samonigg 

 Vizerektor Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Horst Bischof 

 Vizerektor Mag. Dr.iur. Peter Riedler 

 Vizerektorin Mag. Caroline Schober-Trummler  

von 01.01.2019 bis 31.12.2021 als Mitglieder des Lenkungskomitees von BioTechMed-Graz bestellt. 

Zur Vorsitzenden des Lenkungskomitees wurde in der Sitzung des Lenkungskomitees am 13.06.2018 

Frau Rektorin Univ.-Prof. Dr.phil. Christa Neuper, zum stellvertretenden Vorsitzenden Herr Vizerektor 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Horst Bischof gewählt. 

 

Exekutivausschuss von BioTechMed-Graz 

Die Vorsitzende des Lenkungskomitees, Rektorin Univ.-Prof. Dr.phil. Christa Neuper, und der 

stellvertretende Vorsitzende des Lenkungskomitees, Vizerektor Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Horst 

Bischof, und Vizerektorin Mag. Caroline Schober-Trummler wurden vom Lenkungskomitee von 

BioTechMed-Graz in der Sitzung am 13.06.2018 als Mitglieder des Exekutivausschusses von 

BioTechMed-Graz bestellt. Rektorin Neuper wurde vom Gremium als Vorsitzende des 

Exekutivausschusses nominiert. 
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Bestellung des Direktoriums von BioTechMed-Graz  

 

Der Exekutivausschuss von BioTechMed-Graz hat gemäß Punkt 2.3 der Satzung BioTechMed-Graz 

vom 03.06.2016 Herrn Univ.-Prof. Dr. Rudolf Zechner als Director BioTechMed-Graz und Herrn Univ.-

Prof. Dr. Robert Krause als Co-Director BioTechMed-Graz gewählt und den Rektoraten der beteiligten 

Universitäten für die Funktionsperiode von 01.01.2019 bis 31.12.2021 als Direktorium von BioTechMed-

Graz vorgeschlagen. Die Bestellung durch die Rektorate erfolgt für den oben angeführten Zeitraum. 

 

 

 

 

Auftrag und Vollmacht des Direktoriums 

 

Die Rektorin der Karl-Franzens-Universität Graz, Frau Univ.-Prof. Dr. Christa Neuper, der Rektor der 

Medizinischen Universität Graz, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut Samonigg, und der Rektor der Technischen 

Universität Graz, Herr Univ.-Prof. Dr. Harald Kainz, beauftragen den Director BioTechMed-Graz, Herrn 

Univ.-Prof. Dr. Rudolf Zechner, und den Co-Director BioTechMed-Graz, Herrn Univ.-Prof. Dr. Robert 

Krause, für die Funktionsperiode von 01.01.2019 bis 31.12.2021 mit der Ausführung und Umsetzung 

der vereinbarten BioTechMed-Graz Aufgaben (siehe „Auftrag und Vollmacht im Rahmen von 

BioTechMed-Graz“, Sondernummer Mitteilungsblatt, 25.05.2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Rektorin: 

Neuper 

Universität Graz 

Der Rektor: 

Kainz 

Technische Universität Graz 

Der Rektor: 

Samonigg 

Medizinische Universität Graz 

   

Die Rektorin: 

Neuper 

Universität Graz 

Der Rektor: 

Kainz 

Technische Universität Graz 

Der Rektor: 

Samonigg 

Medizinische Universität Graz 
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MTBl. vom 04.07.2018, StJ 2017/18, 36. Stk 

Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

153. Ausschreibung von Stellen

Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass die Medizinische Universität Graz 
gemäß § 107 UG idgF folgende Stellen als Privatangestelltenverhältnisse auf Grundlage des 
Kollektivvertrages ausschreibt: 

153.1 Freie Stellen für das wissenschaftliche Personal 

1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-Mail
an: personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Organisationseinheit
Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz.

2) Die Medizinische Universität Graz erhöht den Anteil von Frauen in Bereichen und
Organisationseinheiten, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, insbesondere beim wissenschaftlichen
Universitätspersonal und in Leitungsfunktionen. Daher laden wir qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein.
Bei gleicher Qualifikation wie der bestgeeignete Mitbewerber werden, sofern nicht in der Person eines
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen, Frauen vorrangig aufgenommen.

3) Darüber hinaus sind wir bemüht, Personen mit Behinderungen bei geeigneter Qualifikation einzustellen
und freuen uns über diesbezügliche Bewerbungen.

4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten.
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MTBl. vom 04.07.2018, StJ 2017/18, 36. Stk 

Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

UniversitätsassistentIn 

(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie,  

Klinische Abteilung für Allgemeine Kinder- und Jugendchirurgie, 

ab 01.08.2018 befristet auf 6 Jahre 

Kernaufgaben: 

 Wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet der Kindertraumatologie, gastrointestinalen
Fehlbildungen und Mikrobiom

 Universitäre Lehre und Betreuung von Studierenden im Rahmen des Diplomstudiums
Humanmedizin sowie im Rahmen von Doktoratsstudien

 PatientInnenbetreuung

 Selbständige Erstellung von Publikationen/Präsentationen für internationale
Fortbildungsveranstaltungen

Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin

 Befugnis zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als Facharzt/Fachärztin für
Kinder- und Jugendchirurgie

 Wissenschaftliches Doktorat von Vorteil

 Erfahrung in der Planung und Durchführung von klinischen Studien und wissenschaftlichen Projekten
im Bereich Kinder- und Jugendchirurgie bzw. -traumatologie

 Vertiefte klinische Kenntnisse und wissenschaftliche Kompetenz im Bereich Notfallmedizin von Vorteil

 Sehr gute Englischkenntnisse

 EDV-Kenntnisse (z.B. Access, SPSS)

Persönliche Anforderungen: 

 Interesse an wissenschaftlichem Arbeiten in einem multidisziplinären Umfeld

 Hohe Belastbarkeit und Flexibilität

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise

 Teamorientierung

Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von 

€ 4.284,96 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen 

vorgesehen. 

Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 

engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren wir 

Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 

Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Holger Till, Vorstand der Universitätsklinik für Kinder- und 

Jugendchirurgie, gerne zur Verfügung. Kontakt: kinderchirurgie@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-13762. 

Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W176 ex 2017/18 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,
Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz.
Die Bewerbungsfrist endet am 25. Juli 2018.    www.medunigraz.at/stellen
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     MTBl. vom 04.07.2018, StJ 2017/18, 36. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung  
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Klinische Abteilung für Allgemeine 
Anästhesiologie, Notfall- und Intensivmedizin, 

zu besetzen ab 23.09.2018 befristet auf die Dauer des Beschäftigungsverbotes und eines eventuell  
anschließenden Karenzurlaubes 

 
Kernaufgaben:  

 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen  

 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien  

 Mitwirkung und Unterstützung in der universitären Lehre/Betreuung von Studierenden 

 Übernahme von Koordinations- und Organisationsaufgaben  
 
Fachliche Anforderungen:  

 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 

 Wissenschaftliches Interesse und Erfahrung in der Durchführung von Klinischen Studien/ 
wissenschaftlichen Projekten von Vorteil 

 EDV-Kenntnisse (SPSS) 

 Fremdsprachenkenntnisse (English B2 – Maturaniveau) 
 
Persönliche Anforderungen:  

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 

 Hohe Belastbarkeit 

 Gewissenhaftigkeit 

 Teamorientierung  

 Lernbereitschaft 

 Kommunikative Kompetenz 
 
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2015 
(ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von  
€ 3.368,46 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  
vorgesehen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. DDr. Philipp Metnitz, Leiter der Klinischen Abteilung  
für Allgemeine Anästhesiologie, Notfall- und Intensivmedizin, gerne zur Verfügung.  
Kontakt: andrea.berghofer@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-14909. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W193 ex 2017/18 bevorzugt via  
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz.  
Die Bewerbungsfrist endet am 25. Juli 2018.    www.medunigraz.at/stellen 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

UniversitätsassistentIn 
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Innere Medizin,  
Klinische Abteilung für Angiologie, 

zu besetzen ab sofort, befristet auf 2 Jahre 
 
Kernaufgaben: 

 Wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet Gefäßmedizin 

 Universitäre Lehre und Betreuung von Studierenden im Rahmen des Diplomstudiums Humanmedizin 
sowie im Rahmen von Doktoratsstudien 

 PatientInnenbetreuung 

 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien auf dem Gebiet Gefäßmedizin 

 Selbständige Erstellung von Publikationen/Präsentationen für internationale  
Fortbildungsveranstaltungen 

 Übernahme von Koordinations- und Organisationsaufgaben 
 
Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin  

 Befugnis zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als Facharzt/Fachärztin für 
Innere Medizin  

 Wissenschaftliches Doktorat von Vorteil 

 Erfahrung in der Planung und Durchführung von klinischen Studien und wissenschaftlichen Projekten 
im Bereich Gefäßmedizin 

 Erfahrung in universitärer Lehre und Betreuung von Studierenden  

 Sehr gute Englischkenntnisse  

 EDV-Kenntnisse (z.B. Access, SPSS….) 
 
Persönliche: 

 Interesse an wissenschaftlichem Arbeiten in einem multidisziplinären Umfeld 

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 

 Teamorientierung  

 Hohe Gestaltungsmotivation 
 

Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von  
€ 4.284,96 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  
vorgesehen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Frau ao. Univ.-Prof.in Dr.in Marianne Brodmann, Leiterin der Klinischen Abteilung 
für Angiologie, gerne zur Verfügung. Kontakt: marianne.brodmann@medunigraz.at, 
Tel.: +43/316/385-12911. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W168 ex 2017/18 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz.  
Die Bewerbungsfrist endet am 25. Juli 2018.    www.medunigraz.at/stellen 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung  
(Verwendungsgruppe B1) 

Univ.-Klinik für Innere Medizin, KA für Endokrinologie und Diabetologie, 
ab 01.08.2018 längstens 7 Jahre, bis FachärztInnenabschluss 

 
Kernaufgaben:  

 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen  

 Wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet Endokrinologie und Diabetologie 

 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien  

 Selbständige Erstellung von Publikationen/Präsentationen für (inter-)nationale  
Fortbildungsveranstaltungen 

 Mitwirkung und Unterstützung in der universitären Lehre/Betreuung von Studierenden 
 
Fachliche Anforderungen:  

 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin  

 Kenntnisse und wissenschaftliche Kompetenz auf dem Fachgebiet Endokrinologie von Vorteil 

 Wissenschaftliches Interesse und Erfahrung in der Durchführung von Klinischen Studien/ 
wissenschaftlichen Projekten von Vorteil 

 Klinische Vorerfahrung/Erfahrung im Ambulanzbereich 
 
Persönliche Anforderungen: 

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 

 Gewissenhaftigkeit 

 Teamorientierung  

 Lernbereitschaft 
 

Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von  
€ 3.368,46 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  
vorgesehen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Thomas Pieber, Vorstand der Universitätsklinik für  
Innere Medizin, gerne zur Verfügung. Kontakt: thomas.pieber@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-82383. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W192 ex 2017/18 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, 
Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz.  
Die Bewerbungsfrist endet am 25. Juli 2018.    www.medunigraz.at/stellen 
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MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

153.2 Freie Stellen für das allgemeine Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-Mail 
an: personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Organisationseinheit 
Personaladministration und Recht Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 
 
2) Die Medizinische Universität Graz erhöht den Anteil von Frauen in Bereichen und  
Organisationseinheiten, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, insbesondere beim wissenschaftlichen 
Universitätspersonal und in Leitungsfunktionen. Daher laden wir qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. 
Bei gleicher Qualifikation wie der bestgeeignete Mitbewerber werden, sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen, Frauen vorrangig aufgenommen.  
 
3) Darüber hinaus sind wir bemüht, Personen mit Behinderungen bei geeigneter Qualifikation einzustellen 
und freuen uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
 
4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten. 
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     MTBl. vom 04.07.2018, StJ 2017/18, 36. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Laborfachkraft  

in der Organisationseinheit für Forschungsinfrastruktur,  

Abteilung Biobank, 

befristet auf die Dauer der Elternteilzeit von 01.08.2018 bis 02.07.2022,  

von 01.08.2018 bis 27.04.2019, 40 Wochenstunden, 

von 28.04.2019 bis 02.07.2022 Teilzeit: 16 Wochenstunden 

 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 Bearbeitung und Konservierung von human-biologischem Material, insbesondere 
Blut- und Gewebeproben 

 Kontinuierliche Verbesserung von Laborabläufen und organisatorischen Arbeiten 

 Mitarbeit im Qualitätsmanagement, Erstellung von SOP’s, etc. 

 Wartung und Instandhaltung von Gerätegruppen, Führen von Gerätelogbüchern und Checklisten 

 Controlling Tätigkeiten, z.B.: regelmäßige Überwachung der automatisierten Systeme 
 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Abgeschlossene Ausbildung als med.-techn. Fachkraft, ChemielabortechnikerIn oder  
vergleichbare Ausbildung 

 Fundierte MS-Office-Kenntnisse 

 2 Jahre nachweisliche, praktische Laborerfahrung im Umgang mit humanbiologischem Material 
 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil:  

 Erfahrung im Umgang mit laborbezogenen IT-Systemen  

 Kommunikative und soziale Kompetenz 

 Kooperationsbereitschaft 

 Eigeninitiative 

 Selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise 

 Bereitschaft zur ständigen persönlichen und fachlichen Weiterbildung 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe IIa nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von 
€ 1.757,50 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  
vorgesehen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Frau v.h. Prof.in vr.-ped. Karine Sargsyan, Leiterin der Biobank Graz, gerne zur 
Verfügung. Kontakt: karine.sargsyan@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-72716. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A190 ex 2017/18 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit Personaladministration, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz.  
Die Bewerbungsfrist endet am 25. Juli 2018.    www.medunigraz.at/stellen 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

1 Lehrstelle als Fotograf/in  
Kinderchirurgie Fotolabor, 

zu besetzen ab 01.09.2018 befristet auf die Lehrzeit (3 ½ Jahre) 

Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten:  

 Anfertigen von Aufnahmen insbesondere von Personen, Gegenständen, Architekturen sowie  
Reportagen (für Wissenschaft und Forschung sowie Patientendokumentation) 

 Herstellen und Bearbeiten von multimedialen Produkten im Bereich Foto- und Mediendesign und  
Medientechnik  

 elektronische Bildaufzeichnung sowie elektronische Bildbearbeitung und Bildverarbeitung 

 Reproduktion, Dokumentation und Archivtechnik 

 fototechnische Arbeiten inklusive Bearbeitung am PC und MAC 

 Pflegen und Warten der technischen Einrichtungen 

 Digitales Erfassen von Daten und Arbeitsergebnissen 
 

Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Positiv abgeschlossenes 9tes Schuljahr 
 

Idealerweise zählen zu Ihrem Profil:  

 Gewissenhafte, genaue und verlässliche Arbeitsweise 

 Hohe Belastbarkeit sowie Flexibilität 

 Teamfähigkeit und kommunikative Kompetenz 

 Interesse an EDV und die Bereitschaft sich laufend weiterzubilden 

 Englischkenntnisse 
 
Einstufung § 56 Lehrlingsentschädigung nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 

Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von 

€ 548,40 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  

vorgesehen. 

 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Jürgen Fechter, Fotolabor Kinderchirurgie, gerne zur Verfügung. Kontakt: 
juergen.fechter@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-84134. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A194 ex 2017/18 bevorzugt via  
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz.  
Die Bewerbungsfrist endet am 25. Juli 2018.    www.medunigraz.at/stellen 
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     MTBl. vom 04.07.2018, StJ 2017/18, 36. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Koordinatorin 
Universitätslehrgang MBA in Health Care and Hospital Management, 

Teilzeit: 20 Stunden, 
zu besetzen ab 1.10.2018, 

befristet auf die Dauer des aktuellen Lehrgangsdurchgangs, 
bis 28.2.2020 mit der Option auf Verlängerung bei Zustandekommen weiterer Durchgänge 

 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

 TeilnehmerInnenverwaltung und -betreuung 

 Organisatorische Vorbereitung der Lehrveranstaltungen und Vortragendenbetreuung 

 Lehrgangsmarketing und Organisation von Events 

 Budgetverwaltung in SAP 

 Administrative Assistenz der Lehrgangsleitung  

 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Matura, bevorzugt mit kaufmännischer Ausrichtung (HAK, HBLA etc.) 

 Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung, bevorzugt im universitären Umfeld / Erwachsenenbildung 

 Sehr gute EDV-Kenntnisse (MS Office, Kenntnisse in SAP und Moodle von Vorteil) 

 Ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und Schrift  

 Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift (Korrespondenz mit internationalen Vortragenden) 

 Kenntnisse der modernen Büroorganisation 

 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil:  

 Ausgezeichnete kommunikative Kompetenz 

 Sorgfältige, eigenständige und verlässliche Arbeitsweise 

 Organisationsgeschick 

 Lernbereitschaft 

 Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten 

 
Einstufung in die Verwendungsgruppe IIIa nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 

Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von  

€ 2.001,60 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  

vorgesehen. 

 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr Helfried Metzler, Leiter des Universitätslehrgangs MBA in Health 
Care and Hospital Management, gerne zur Verfügung. Kontakt: helfried.metzler@medunigraz.at, 
Tel.: +43/664-8596170. 

 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl D189 ex 2017/18 bevorzugt via  
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz.  
Die Bewerbungsfrist endet am 25. Juli 2018.    www.medunigraz.at/stellen 
 

 
Zuordnung des Personals zu den Organisationseinheiten gemäß § 11 Abs. 2 des  
Organisationsplans idgF 
 
Die aktuelle Zuordnung der Universitätsangehörigen der Medizinischen Universität Graz ist in MedOnline  
abgebildet. 
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor  

24

mailto:helfried.metzler@medunigraz.at
mailto:personal@medunigraz.at
http://www.medunigraz.at/stellen



